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Finanzminister setzen sich für  
zusätzliche steuerliche Anreize  
für das Ehrenamt ein

Bereits im Mai 2019 haben die Finanz-
minister der Länder das Bundesfinanzmi-
nisterium gebeten, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, der das steuerliche Gemein-
nützigkeitsrecht verbessert. Die Bundes-
regierung hat dies bisher nicht aufgegrif-
fen. Die Finanzminister der Länder haben 
am 09.10.2020 über den Bundesrat ihre 
Vorschläge dazu in die Beratungen zum 
Jahressteuergesetz 2020 eingebracht.
 Ziel ist es, dass mit dem Jahressteu-
ergesetz 2020 neue Anreize für das Eh-
renamt gesetzt und Vereinfachungen 
erreicht werden:
	� Durch eine Erhöhung des Freibetrags 

für Übungsleiter von derzeit 2.400 Euro 
auf 3.000 Euro und eine Anhebung der 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Jahressteuergesetz 2020 sollen neue Anreize für das Ehrenamt gesetzt und 
Vereinfachungen erreicht werden. Durch eine Erhöhung des Freibetrags für Übungs-
leiter auf 3.000 Euro und eine Anhebung der Ehrenamtspauschale auf 840 Euro soll 
der Einsatz ehrenamtlich Tätiger gewürdigt werden.

Zudem soll ab 2021 die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 30 
auf 35 Cent steigen, von 2024 an noch weiter auf 38 Cent pro Kilometer. Geringver-
diener sollen eine sog. Mobilitätsprämie bekommen.

Der Bundesrat hat die Verlängerung der zehnjährigen Steuerbefreiung für Elektro-
fahrzeuge gebilligt. Reine Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. 
Dezember 2025 erstmals zugelassen wurden bzw. werden, sind damit weiterhin von 
der Kfz-Steuer befreit. 

Lesen Sie außerdem über steuerliche Auswirkung beim Arbeiten im Ausland, warum 
Vermieter haushaltsnahe Dienstleistungen nur mit Nachweis geltend machen können 
und über die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer beim Grundstücks-
erwerb.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team
FLORENTZ UND PARTNER

Beratungen zum 
Jahressteuergesetz

Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2020

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.11.2020 1 10.12.2020 1

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 10.12.2020 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2020

Umsatzsteuer 10.11.2020 2 10.12.2020 3

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

13.11.2020 14.12.2020

10.11.2020 07.12.2020

Gewerbesteuer 16.11.2020 Entfällt

Grundsteuer 16.11.2020 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

19.11.2020 Entfällt

16.11.2020 Entfällt

Sozialversicherung 6 26.11.2020 28.12.2020 

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli- 
daritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Ge-
winnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abge- 
geben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am dritt-
letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2020/22.12.2020, jeweils 0 
Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.
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Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 
840 Euro soll der Einsatz ehrenamtlich 
Tätiger gewürdigt werden.
� Zukünftig sollen zudem kleinere Ver-
eine mit jährlichen Einnahmen von 
45.000 Euro oder weniger nicht den 
strengen Maßstäben der zeitnahen Mit-
telverwendung unterliegen. Die Regelung 
trägt für die zahllosen kleineren Vereine 
zu einem sehr sinnvollen Bürokratieab-
bau bei – und auch die zuständigen Fi-
nanzämter werden entlastet.

� Gleiches gilt für die notwendige 
Anhebung der Freibeträge bei der Kör-
perschaft- und der Gewerbesteuer. Die 
Anpassungen würden – bei einer nur 
geringen Auswirkung auf das Steuerauf-
kommen – zu großen Erleichterungen für 
die betroffenen Körperschaften führen. 
Auch deshalb, weil bei Gewinnen in steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben von höchstens 7.500 Euro kei-
ne gesonderte Gewinnermittlung mehr 
eingereicht werden müsste.
� Erstmalig sollen Holdingstrukturen im 
Gemeinnützigkeitsrecht und damit auch 
moderne Konzernstrukturen im gemein-
nützigen Bereich ermöglicht werden.

Einkommensteuer

Steuerliche Auswirkung 
bei Arbeiten im Ausland

Wer vorübergehend im Ausland arbeitet,
sollte sich vorab erkundigen, welche steuer-
rechtlichen Regeln gelten. Neben den deut-
schen Regeln muss man unter Umständen
auch das ausländische Steuerrecht und – 
wenn vorhanden – die Abkommen zur Dop-
pelbesteuerung beider Staaten beachten.

 Laut deutschem Einkommensteuerge-
setz gilt, dass eine Person dort, wo sie ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort hat, Steuern zahlen muss. Wenn 
ein Arbeitnehmer seinen Wohnsitz daher
in Deutschland beibehält, ist er hier wei-
terhin unbeschränkt steuerpflichtig, muss 
also das gesamte inländische und auslän-
dische Einkommen versteuern. Dieses Welt-
einkommen erstreckt sich nämlich auch 
auf die im Ausland erzielten Einkünfte aus 
nichtselbständiger Tätigkeit – unabhän-
gig davon, ob den Lohn weiterhin der in-
ländische Arbeitgeber oder z. B. eine aus-
ländische Tochterfirma zahlt.
 Anders ist die Beurteilung, wenn ein
Arbeitnehmer seinen Wohnsitz in Deut-
schland vollständig aufgibt, denn dann ist
der Arbeitnehmer in der Regel hierzulande
nur noch mit Einkünften beschränkt steuer-
pflichtig, deren Quellen auch in Deutsch-
land liegen.

Zeitarbeiter: Entfernungspauschale 
oder Reisekosten bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte

Das Finanzgericht Niedersachsen ent-
schied, dass Arbeitnehmer, die in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zu einem 
Zeitarbeitsunternehmen stehen, auch dann
nur die Entfernungspauschale für ihre Fahr-
ten zwischen Wohnung und Tätigkeits-
stätte geltend machen können, wenn das 
Zeitarbeitsunternehmen mit dem jeweili-
gen Entleiher des Arbeitnehmers eine Be-
fristung der Tätigkeit vereinbart hat.
 Eine entsprechende Klage hatte vor 
dem Finanzgericht Niedersachsen keinen 
Erfolg. Das Finanzamt habe zu Recht die 
Fahrten des Klägers mit seinem privaten
Pkw von seiner Wohnung zu seinem Ein-
satzort nur mit der Entfernungspauschale
berücksichtigt. Der Kläger habe an seinem
Einsatzort seine erste Tätigkeitsstätte, 
denn er war diesem Einsatzort dauerhaft 
zugeordnet. Entgegen der Auffassung des
Klägers handele es sich bei seinem Ein-
satz nicht um einen Fall der Kettenab-
ordnung.

Geltendmachung vom Vermieter 
gezahlter haushaltsnaher Dienst-
leistungen nur mit Nachweis

Ein Ehepaar wohnte in einer vom Eigen-
tümer gemieteten Eigentumswohnung. 
Die Verwaltung der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft erfolgte durch eine 
Hausverwalterin. Sie verlangten steuerli-
che Berücksichtigung diverser Handwer-
kerleistungen und haushaltsnaher Dienst-
leistungen. Dazu legten sie eine Aufstel-
lung des Vermieters zur Abrechnung von 
Mietnebenkosten, eine Hausgeldabrech-
nung der Hausverwaltung gegenüber dem
Vermieter und eine Betriebskosten-Abrech-
nung vor. Das Finanzamt erkannte die 
Kosten nicht an.

Das Finanzgericht Niedersachsen hielt
das für rechtmäßig. Eine steuerlich als 
Nachweis anzuerkennende Jahresabrech-
nung erfordere, dass die auf den einzelnen 
Wohnungseigentümer und Mieter ent-
fallenden Aufwendungen für haushaltsna-
he Beschäftigungsverhältnisse und Dienst-
leistungen sowie für Handwerkerleistun-
gen gesondert aufgeführt seien. Aus der 
Jahresabrechnung müsse sich eindeutig
ergeben, dass die dort aufgeführten Be-
träge berücksichtigungsfähig seien, ins-
besondere, wie hoch der Anteil der steuer-
begünstigten Arbeitskosten sei und ob 
diese unbar bezahlt wurden. Diese An-
forderungen seien hier nicht erfüllt ge-
wesen.

Pendlerpauschale steigt ab 2021

Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen 
sollen ab dem kommenden Jahr steuer-
lich entlastet werden. Ab 2021 steigt 
die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer von 30 auf 35 Cent, von 
2024 an noch weiter auf 38 Cent pro Kilo-
meter. Diesen Betrag darf ein Arbeitneh-
mer pro Arbeitstag vom zu versteuern-
den Einkommen abziehen. Dabei zählt die
einfache Entfernung. Die erhöhte Pend-
lerpauschale soll zunächst bis 2026 gelten.
 Geringverdiener, die mit ihrem zu ver-
steuernden Einkommen unterhalb des 
Grundfreibetrags liegen und deshalb kei-
ne Steuern zahlen müssen, bekommen 
eine sog. Mobilitätsprämie. Sie erhalten 
ab dem 21. Kilometer 14 Prozent der er-
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höhten Pendlerpauschale - also 4,9 Cent. 
Bei einem kürzeren Arbeits-weg besteht 
jedoch kein Anspruch.

Spenden steuermindernd geltend 
machen – auch Sach- und Zeitspenden

Spenden mindern die Einkommensteuer, 
wenn sie an steuerbegünstigte Organi-
sationen gehen. Zu diesen Organisatio-
nen gehören z. B. Kirchen, Universitäten, 
staatliche Museen, gemeinnützige Verei-
ne und Stiftungen sowie politische Par-
teien. Sie können grundsätzlich als Son-
derausgaben geltend gemacht werden.

Spenden müssen nicht zwingend 
Geldbeträge sein. Auch Sachen oder Zeit 
können gespendet und steuerlich geltend
gemacht werden. Sachspenden haben ei-
nen einfach zu ermittelnden Wert, wenn
sie neu sind – gebraucht hat ein Gegen-
stand dagegen den Wert, den er bei ei-
nem Verkauf erzielen würde. Wenn je-
mand Zeit spendet, sollte vorher mit der 
Organisation eine Vergütung festgelegt 
werden, auf die dann aber später verzich-
tet wird. Diese ausbleibende Vergütung 
entspricht dann dem Spendenbetrag.
 Lassen Sie sich eine Spendenquittung 
für das Finanzamt ausstellen. Bei kleine-
ren Spenden bis zu 200 Euro reicht auch 
der Einzahlungsbeleg oder die Buchungs-
bestätigung der Bank.

Kindergeld für ein ausbildungsunfähig 
erkranktes Kind – Anforderungen an 
den Nachweis der Erkrankung

Es besteht keine Rechtsgrundlage dafür, 
ein Kind nur dann als ausbildungsunfähig 
erkrankt anzusehen, wenn das voraus-

sichtliche Ende der Erkrankung ärztlich 
bescheinigt ist. 
 Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Schleswig-Holstein wird eine solche Sicht-
weise den besonderen medizinischen He-
rausforderungen der Therapie psychisch 
erkrankter Kinder nicht gerecht. Soweit 
im Hinblick auf die Dauer einer Erkran-
kung Zweifel an der Richtigkeit vorgeleg-
ter ärztlicher Bescheinigungen bestehen 
sollten, seien diese im Rahmen einer Ein-
zelfallüberprüfung abzuklären.
 Auf die Nichtzulassungsbeschwerde 
der Familienkasse hin hat der Bundesfi-
nanzhof die Revision zugelassen.

Die Bewertung unfertiger Leistungen 
am Bilanzstichtag

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
müssen auch die noch nicht fertigen Leis-
tungen bewertet werden. Im Grundsatz 
müssen dabei die bis zum Bilanzstichtag 
angefallenen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten angesetzt werden. 
 Besondere Schwierigkeiten bei der Be-
wertung bereiten häufig die angefange-
nen Arbeiten des Bauhaupt- oder Neben-
gewerbes. Bei diesen unfertigen Leistun-
gen müssen zunächst die Herstellungskos-
ten ermittelt werden. Dies erfolgt nach 
den Regeln des Handelsrechts unter Be-
rücksichtigung von steuerlichen Besonder-
heiten (AfA nach Steuerrecht, kein An-
satz eines Unternehmerlohns). Ausgangs-
größe dafür sind die Einzel- und Gemein-
kosten auf der Basis einer Kostenträger-
rechnung. Der auf diese Art gefundene 
Wert muss aber noch korrigiert werden, 
wenn der Erlös für die fertige Leistung 
niedriger ist als die angefallenen und bis
zur Übergabe der sonstigen Leistung noch
anfallenden Herstellungskosten und sons-
tigen Selbstkosten. Liegt ein solcher Fall 
vor (=Verlustauftrag), dann muss durch 
einen Abschlag von den Herstellungskos-
ten der Verlust bereits im Jahresabschluss
vorgenommen werden, in dem der Auf-
trag angefangen wurde. Diese sog. ver-
lustfreie Bewertung nimmt also der Ver-
lust vorweg, vor Abrechnung der Leistung 
im Folgejahr. Ein solcherart ermittelter 
Verlust kann nur durch eine Minderung 
des Bestandswertes für den jeweiligen 
Auftrag berücksichtigt werden. Der Be-

stand kann aber nur auf 0,00 Euro abge-
wertet werden, nicht darüber hinaus, dann
läge eine im Steuerrecht nicht zulässige 
Rückstellung für nicht realisierte Verluste 
vor.
 Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen
für den jeweiligen Auftrag kann für die 
Bewertung nicht maßgebend sein. Häu-
fig werden insbesondere durch öffentli-
che Auftraggeber zum Ende des Kalender-
jahres Abschlagsrechnungen angefordert 
und beglichen, die dem Baufortschritt 
nicht entsprechen. Die Crux bei der Be-
wertung der unfertigen Arbeiten liegt al-
so im Wesentlichen bei der Kalkulation 
der nach dem Bilanzstichtag noch anfal-
lenden Kosten. Aus diesem Grund kann 
der eventuelle Verlust am sichersten re-
trograd aus dem Ergebnis im laufenden 
Jahr bis zur Bilanzaufstellung abgeleitet 
werden.

Abzug von Scheidungskosten 
im Einkommensteuerrecht

Kosten im Zusammenhang bzw. aus An-
lass einer Ehescheidung können häufig 
einen großen Betrag ausmachen. Ein Ab-
zug dieser Aufwendungen in der Einkom-
mensteuererklärung als außergewöhn-
liche Belastung ist allerdings trotzdem 
wegen einer ab 2013 geltenden Rege-
lung fast unmöglich.
 Fallen allerdings Prozesskosten im 
Zusammenhang mit Unterhaltsleistungen
für den Unterhaltsempfänger an, dann 
sind für ihn/sie diese Kosten als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus den
Unterhaltszahlungen abzugsfähig. Das gilt
aber nur, wenn der Unterhaltszahlende 
seine Aufwendungen als Sonderausgaben
abzieht, denn nur in diesem Fall sind die 
Bezüge steuerpflichtig. Dies hat das Fi-
nanzgericht Münster entschieden, dage-
gen läuft aber ein Revisionsverfahren vor 
dem Bundesfinanzhof.

Wird dagegen um Versorgungsaus-
gleichszahlungen gestritten, z. B. wegen 
Beamtenpensionsansprüchen oder Be-
triebsrenten, müssen die Kosten eines 
Rechtsstreits bei diesen Einkunftsarten 
als vorweggenommene Werbungskosten 
erklärt werden.
 Geht der Rechtsstreit für den Klagen-
den erfolglos aus, können die Werbungs-
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(wie z. B. Kräne, Bierleitungen, Hotelzim-
mer-Einrichtungen) nicht zum Grund-
stück gehören und deren anteilige Ge-
genleistung nicht der Grunderwerbsteuer 
unterliegt. 
 In diesen Fällen ist es also sinnvoll, 
den Erwerbspreis bereits im Kaufvertrag 
aufzuteilen. Auch die auf eine Eigentums- 
wohnung entfallende anteilige Instand-
haltungsrücklage gehört nicht zur Ge-
genleistung für den Erwerb der Wohnung. 
Auch hierfür ist ein besonderer Ausweis 
im Kaufvertrag empfehlenswert.

Sonstige

Bundesrat billigt Steuerbefreiung  
für E-Autos

Am 9. Oktober 2020 hat der Bundesrat 
die Verlängerung der zehnjährigen Steu-
erbefreiung für Elektrofahrzeuge gebil-
ligt. Reine Elektrofahrzeuge, die in der 
Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezem-
ber 2025 erstmals zugelassen wurden 
bzw. werden, sind damit weiterhin von 
der Kfz-Steuer befreit. Die Befreiung ist 
bis zum 31. Dezember 2030 befristet, um 
einen Anreiz für die frühzeitige Anschaf-
fung eines Elektrofahrzeugs zu schaffen.
 Für Verbrennungsmotoren orientiert 
sich die Kfz-Steuer künftig stärker am 
Schadstoff-Ausstoß der Fahrzeuge. Je 
nach Höhe der Emissionen steigt sie stu-
fenweise von zwei bis auf vier Euro je 
Gramm Kohlendioxid pro Kilometer an.
 Die Hubraum-Besteuerung bleibt als 
zweiter Tarif-Baustein unverändert be-
stehen. Allerdings gilt künftig für emis-
sionsarme Pkw bis zum Schwellenwert 
von 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer 
ein neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. 
Fällt nur eine Steuer auf den Hubraum an, 
müssen Autobesitzer auch nur den über 
30 Euro hinausgehenden Betrag zahlen. 
Diese Entlastung gilt für Autos, die ab 
Mitte Juni 2020 zugelassen wurden und 
ist bis Ende 2024 befristet. Soweit die 
Steuervergünstigung bei einem Halter-
wechsel noch nicht abgelaufen ist, wird 
sie dem neuen Halter gewährt.
 Zur Entlastung des Mittelstands ent-
fällt künftig die bisherige Sonderregel 
für die Besteuerung bestimmter leichter 
Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die so-

kosten trotzdem im gleichen Umfang 
abgezogen werden, wie bei einem daraus 
folgenden Einkünftebezug. Der Unterhalts- 
leistende kann bei ihm angefallene Kos-
ten allerdings nicht absetzen.

Umsatzsteuer

Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer beim Grundstückserwerb

Die Grunderwerbsteuer ist nach § 9 
GrEStG auf die jeweilige Gegenleistung 
zu entrichten. Als Gegenleistung kom-
men in Betracht: 
	� beim Kauf: der Kaufpreis einschließ-

lich weiterer Leistungen des Erwerbers 
an den Verkäufer. Außerdem Leistungen 
des Erwerbers an andere Personen, die 
dafür auf den Erwerb des Grundstücks 
verzichten (z. B. bei einem bestehenden 
Vorkaufsrecht). Auch Leistungen eines 
Dritten an den Verkäufer, damit er dem 
Käufer das Grundstück verkauft. 
	� beim Tausch: der Wert des einge-

tauschten Gegenstandes und einer evtl. 
Zuzahlung.
	� bei der Enteignung: die Entschädi-

gung des hoheitlichen Enteigners.
 Besonderheiten hinsichtlich der Be-
messungsgrundlage bestehen für den Fall, 
dass der Grundstückserwerber nicht nur 
den unbebauten Grund und Boden er-
wirbt, sondern auch gleichzeitig mit dem 
Veräußerer oder einer von dieser bestimm- 
ten Person bzw. Gesellschaft einen Ver-
trag über die Errichtung eines Gebäu-
des abschließt. Wenn also der Erwerber 
hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der Be-
bauung an den Veräußerer gebunden ist, 
gehört auch der Preis für die Bauleistung 
zur Gegenleistung. Diese wesentliche Er- 
höhung der Bemessungsgrundlage be-
ruht auf zahlreichen, sehr ins Einzelne 
gehenden Urteilen des Bundesfinanzhofs.
 Auf der anderen Seite fällt auf den an- 
teiligen Kaufpreis für mitverkaufte beweg- 
liche Gegenstände keine Grunderwerb-
steuer an. Das gilt auch dann, wenn es 
sich um mit dem Gebäude verbundene 
Einrichtungsgegenstände, wie z. B. eine 
Einbauküche, eine Markise oder um Zu- 
behör eines gewerblich genutzten Grund- 
stücks handelt. Das bedeutet, dass Laden- 
einrichtungen und Betriebsvorrichtungen 

wohl der Personenbeförderung als auch 
dem Gütertransport dienen (z. B. Kasten- 
oder Pritschenwagen).
 Das Gesetz wird nun über die Bun-
desregierung dem Bundespräsidenten zur 
Unterzeichnung vorgelegt und anschlie-
ßend im Bundesgesetzblatt verkündet. Es 
soll am Tag darauf in Kraft treten.


